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RATSERKANNTNIS VON AMMANN[BZW. STABFÜHRER] UND RAT DER STADT
ZUG ZUGUNSTEN DES KLOSTERS FRAUENTHAL

"Wir [ als Kastvogt von Frauenthal ] . . . thund khund hiemit menigkh-
lichem , als by verwichner Zehenden Verlychung ze Kaam , uns zwyffel-
haffter bericht und Anzeigung vorkhommen , wye das Jn des würdigen
Gottshuses Frauwenthal güetern , als mit Namen Jn der Langweydt [ Gern.

Cham, die wiederum eine Vogtei der Stadt Zug war ] * , dis Jahrs ein
Stukh oder Jucharten zuschnyden davon der Zehenden vor Zyten Jn den
Rommeltikhen [ =Rumentikon ] Zehenden gehörig gsyn were , dass wir hiemit
zuo wahrer erkhundigung durch unser abgeordnete Rathsmitel [ - einer
davon dürfte Beat II . Zurlauben gewesen sein - ] den augenschyn Jnnem-
men lassen . Darnach auch uff hüt in Versambten Rath besagten Gottshu¬
ses Urbar und Raths Erkhandtnussen abläsend Verstanden , welche de anno

1608 * und 1614 heiter und clarlich zuogebendt , dass aller Zehenden so
Jn des würdigen Gottshuses Frauwenthal Jngeschlagnen güetern , es sye
Jn maten und weyden , so sy selbiger Zyten besessen und eingehabt wye



von altem hero , demselbigen Gottshuss , ohne menigkhlichen Jntrag , Jn

sinen eignen Zehenden dienen volgen undt gehören solle : mit ustruck-

henHohem Vorbehalt , so ver Jn Könftigen Zyten güeter an sich kauffen

oder bekhommen wurde , so Jn Andere Zehenden gehörig werendt : Als dan

von selbigen güetern der Zehenden daselbsthin auch wye zuvor Ervolgen

und uffgestellt werden solle . So nun sich nit befunden , dass sidthero

obangeregten Jaren erstangezeigtes Stukhlin in der Langweydt an das

Gottshuss erkhaufft , sonders schon zuvor deseiben eigenthumb gewesen,

als haben wir es auch einfältig daby bewenden lassen und erkhant dass

fürohin mehr wolernant würdig Gottshuss Frauwenthal deshalber uner-

suocht verpliben solle . Jn Crafft dis Urkhundts so wir mit unserem

Statt Jnsigel bewahrt geben . . . ” .
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